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Ein Beitrag zur Geschichte der Entwicklung des
Verkehrswesens im dufleren Domleschg.

Von Lehrer Andreas Castelmur, Tomils.

Bis zum Bau der Traversschen Bricke bel Rotenbrunnen
im Jahre 1828 war der alte Weg durch den Bruhl oder Briiel
die einzige Kommunikation des AuBerdomleschgs mit Chur. Aus
alten Urkunden im Gemeindearchiv von Tomils und aus den heute
noch vorhandenen Gelindespuren lafit sich diese ,,Landstralle*
auf weite Strecken genau rekonstruleren. Demnach fiihrte sie von
Pardisla nordwirts am IuB3e des SchloBfelsens von Ortenstein
und des Moridnenhiigels, worauf das Kirchlein St. Viktor steht, vor-
bei nach der Miihle am Tomilsertobel, tiber die dortige Briicke
nach dem Hofe Juvalta, weiter anfanglich dem heutigen I'eld- und
Waldweg nach durch das groBe , Gemauer'™ am Fule des jih
aufsteigenden Burgfelsens von Niederjuvalta, am Rande der Giiter
Ravitg vorbei, iiber den Bach ,,Val Pedra’ nach der Islutta, durch
die Islabeala hinaus in den ,,Stein‘ gegeniiber der St. Jorgen-
Kapelle bei Rhiziins und dann nach Ems und Chur.

Die Fortsetzung vom Hofe Pardisla siidwarts ging steil auf-
wirts nach Paspels, unter dem Torbogen des spateren Traversi-
schen Schlosses durch nach der Paspelsermiihle, weiter an Riet-
berg vorbei nach Scharans und durch den alten Schyn nach
Obervaz.

Unmittelbar vor dem ,,Stein*’, also bei der engsten Stelle der
Talsohle, sind die Spuren eines alten Briickenkopfes sichtbar. Ein
steiler I'uBweg fihrte in die Hohe nach Feldis hinauf. Briicke
und FubBweg sollen vor der Reformation den Wallfahrern von
Feldis gedient haben, wenn sie in Prozessionsziigen Bittgange zur
Kapelle des heiligen Georg auf dem Moranenhiigel jenseits des
Engpasses unternahmen. Dal diese Briicke aber nur zu diesem
Zwecke errichtet gewesen sei, wie von manchen behauptet wird,
ist kaum anzunehmen. Major Bener vermutet eine Iortsetzung
der ziemlich ausgedehnten und von ihm genau beschriebenen An-
lagenreste nach Norden um den Felsen herum nach Reichenau.
Nachweisen laf3t sich diese Annahme jedoch kaum. Die vorhan-
denen Belege sprechen immer nur vom Weg durch den Stein, nie-

* Vermutlich Zoll- und Sustgebiude, worauf auch der noch im 18. Jh.

vorkommende Name ,,Firleuter” flir den Mann, der fiir den StraBen-
unterhalt verantwortlich war, hindeutet.
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mals von einer Briicke. Die geologische Beschaffenheit der Tal-
enge schlieft ein solches Werk unmittelbar iber dem Wasser-
spiegel auch ohne weiteres aus. Wahrscheinlicher ist, dal3 diese
Bricke den Anschluf3 an Rhiziins und an die RomerstraBe her-
stellte, welche nach Heierli und Oechsli sich vom Heinzenberg
nach Rhiziins herniedersenkte und den Rhein unfern des Schlosses
tiberquerte. Auch ist darauf zu verweisen, dafl die Herrschaft Rhi-
zins (die Dorfer Ems, Bonaduz und Rhéaziins) laut Spruchbrief
von 1495 auf der rechten Talseite, Rhiziins gegeniber, Wald- und
Weiderechte besaf3 und auch nutzte. Auch nach der giitlichen Ver-
einbarung vom 25. Hornung des Jahres 1764 blieb ihnen das Weid-
recht flir Schafe erhalten. Sie trieben in der Folge frith im Irith-
ling, ,,sobald der boden dermalBen aber worden, dall die weydten
gangbahr waren, Thres gantzes Haab Schiffen wehrend zwolf an-
einander folgenden Tagen auf beriihrten Bodten und bis an den
willen Raviger genannt*‘, Die Ausliibung dieses Weidrechtes wiire
aber fiir Rhiziins und Bonaduz ohne eine Uberbriickung des Flusses
undenkbar gewesen, denn es ist nicht anzunehmen, daf} in der Nihe
ein anderer Ubergang bestanden habe, wihrend Ems seine Habe
durch den Briiel herein auf genannten Weideboden treiben konnte.
Als nach Eroffnung neuer Verkehrslinien der Unterhalt nur mehr
auf ihren Schultern ruhte, lielen sie die Briicke eingehen. Es darf
angenommen werden, daf3 sie im Jahre 1856 nicht mehr bestanden
habe, denn in diesem Jahre begaben sich die Dorfer Bonaduz und
Rhazlins ihrer dortigen Rechte und traten sie gegen eine Ent-
schadigung von 2000 Franken an die Gemeinden Tomils und Ems
ab. Es ist zu beachten, dall Ems seine Rechte nicht verduBerte,
sondern noch erweiterte, weil es eben von dieser Bricke unab-
hingig war.

In der Gegend zwischen Rotenbrunnen und der Talenge beim
Stein ist noch eine weitere Briicke zu suchen: die sagenhafte Pon't
Arsitscha oder Pontrasitschen, die im Domleschger Bundes-
brief von 1423 als nordlichster Grenzpunkt des Domleschgs be-
zeichnet wird. Auch im Spruchbrief vom Jahre 1495, welcher
Nutzungsverhiltnisse in jener Gegend regelte, spielt diese Briicke
eine wichtige Rolle. Die Kliger, nimlich die Leute der Herr-
schaft Rhiziins, sprechen das Gebiet siidwirts vom viel genannten
,otein'’ bis zur Pont Arsitscha an, die Leute des Gerichtes zu
Tomils als Beklagte machen hingegen ihre Rechte nach Norden
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bis zum ,,Stein vor St. Jorgen Capellen heriiber'* bei Rhaziins gel-
tend. Die sieben Rechtsprecher entscheiden, dall die ,,Ow Isla
beala hinfuro mit Wunn, weidt, Holz und I'eld zwischen Pont-
arsitschen und auch dem Stein vor St. Jorgen Capellen” gemein-
sam zu nutzen sei.

Wenn nun gewisse Geschichtschreiber diese Pont Arsitscha als
Rheinbriicke bezeichnen, welche nodrdlich der heutigen Rhein-
briicke bei Rotenbrunnen den Fluf3 iiberquerte, so mul3 diese An-
nahme auf Irrtum beruhen. In dieser Gegend hat es gewil nie-
mals eine Briicke gegeben.

Daf} aber auch der erwahnte Ubergang am Hiigel von St. Georg
nicht die Pont Arsitscha sein kann, ergibt sich logischerweise aus
den Angaben in den genannten Urkunden. Das strittige Gebiet
befand sich ja zwischen dieser Bricke und dem ,,Stein‘’, folglich
mub sie also mehr siidlich ithren Standort gehabt haben, und eine
andere Uberbriickung als die der Val Pedra wird es wohl nicht
gegeben haben. Damit gebe ich Major Bener recht, der sie aus
ahnlichen Erwagungen auch an dieses Tobel versetzt.

Im Laufe der Zeit ging dann dieser Lokalname vollstindig
verloren. Als im Jahre 1764 die Dorfer Ems, Bonaduz und Rha-
zins einerseits und das Gericht Tomils anderseits ein Einverstind-
nis iiber die Nutzung der Islabeala abschlossen, muliten sie kon-
statieren, dafl ,,durch den seithero lang verstrichenen Zeitraum
die kundsahme des sogenannten Pondtrasitschen dermaflen ver-
blichen, daf3 auch die mindeste derselben gespuhr nicht kénnen
erblickt noch entdecket werden'. Dieses Verschwinden eines
frither so bekannten Lokalnamens ist auffillig und kann meines Er-
achtens nur so erklart werden, dal infolge einer Lautverschiebung
aus Pont Arsitscha oder Rasitscha ein Ravitscha und Ravitg,
der heutigen Benennung der Gegend von der Val Pedra siidwirts
bis zum groBen Gemiauer von Niederjuvalta geworden ist. Es kann
somit kaum ein Zweifel mehr bestehen, daB3 die Pont Arsitscha
eine Uberbriickung der Val Pedra in Ravétg war.

Folgende Abzweigungen dienten der Verbindung der Nachbar-
schaften mit der , Landstrale‘*:

1. Von der Briicke iiber das Tomilsertobel ostwirts bei den
Mihlen vorbei, nach Plattas, steil iiber Bigliet hinauf nach Tomils.

2. Von Plattas an den beiden Siulen vorbei durch das Gut
Ortenstein nach diesem Schlosse und von da dem heutigen Trasse



82

nach zum Feldkreuz auf der Hohe vor Paspels und nach Vitg;
hier Einmiindung in die Landstrale.

3. Der idyllische, landschaftlich reizvolle, beidseits von Nutz-
biaumen begleitete Weg am oberen Rande der Terrasse, auf wel-
cher die in Obstbaumen versteckten Dorfer Tomils, Almens und
Scharans liegen, verband und verbindet noch jetzt diese Ortschat-
ten miteinander und vereinigte sich mit dem alten Schynweg nach
Obervaz.

4. Da der alte Weg tlber Bigliet als FFahrweg zu steil war,
schuf die Nachbarschaft Tomils schon frih einen Anschluf3 von
der Landstrale bei Fontaneurs tiber Suviers (heutiges Trasse),
dann der Gutergrenze Suviers/Quadra nach Osten in die unter 3
erwahnte Baumallee.

5. Die Bergdorfer Scheid, Feldis und Trans muliten sich mit
steilen, oft halsbrecherischen Saumwegen begniigen, deren Spuren
heute noch iiberall zu sehen sind. Der Warentransport erfolgte
mittels Lasttieren oder menschlichen Lasttrigern.

Diese ,,LLandstraf3e” muBl den damaligen Domleschgern als ein
groBes Werk erschienen sein, wihrend sie heute nicht mehr den
primitivsten Verkehrsbediirfnissen gerecht wiirde. Den vorhande-
nen Resten nach zu schliefen war es eine ganz einfache Anlage
ohne Gefillsausgleich, ohne Belag und ohne Randsicherung. Die
Breite wird wohl selten iiber zwei Meter hinausgegangen sein.
[Lagersteine ragten mancherorts aus der Fahrbahn heraus. Nach
grofleren Regenfillen war der Verkehr fir kiirzere oder lingere
Zeit unterbrochen, weil das Tomilsertobel oder ein anderer Wild-
bach die FFahrbahn auf groBere Strecken mit Steinen und Schutt
uberdeckt, oder der angeschwollene Rhein beim ,,Stein** die An-
lagen weggeschwemmt hatte,

Seit dem Auskauf der Herrschaft Ortenstein von L. von
Tschudi im Jahre 1527 lag die Pflicht des Stral3enunterhaltes
beim Gericht Ortenstein, und diese Aufgabe verursachte ihm nicht
wenig Miihe, denn die hiufigen Hochwasser des Rheins vernich-
teten immer und immer wieder die mit unzulanglichen Mitteln er-
richteten menschlichen Werke,

Der Unterhalt erfolgte gemeinschaftlich im Gemeinwerk. Ein

vom Gericht bestellter ,,Firleuter'* traf die Anordnungen und be-
sorgte die Aufsicht. Hatte ein Hochwasser den Weg am ,,Stein*
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unpassierbar gemacht, so berief der Landammann im Boden eine
Versammlung von Delegierten samtlicher sieben Gemeinden nach
Tomils, dem Hauptort der Gerichtsgemeinde. Diese beschlofs
dann, nachdem sie den Bericht des Furleuters zur Kenntnis ge-
nommen hatte, die Anhandnahme der ihr nétig scheinenden Ar-
beiten. Je nach dem Umfang derselben wurde die Zahl des Auf-
gebotes bestimmt, die sogenannte Rod. Am bezeichneten Tage
begaben sich die Arbeiter frihzeitig auf ihre meistens weit ab-
gelegenen Arbeitsplitze. Unter Aufsicht des ,,Firleuters wurden
die Verkehrshindernisse beseitigt. Oft mubBten am Stein umfang-
reiche Sprengungen vorgenommen werden. Die Barauslagen fir
Sprengpulver, Ziindschnur usw. wurden auf die Gemeinden ver-
teilt,

Mit dem Erstellen und Unterhalt von Briicken waren bestimmte
Grundstiicke belastet. Wenigstens laBt sich dies bei derjenigen
iber das Tomilsertobel nachweisen. Im Jahre 1492, am 4. Januar,
verkaufte namlich Graf Georg von Werdenberg-Sargans als Herr
zu Ortenstein an Gebriider Ulrich und Lurentg Gertrich in Chur
ein Stickli Wies, genannt die ,,Prugwies’ in der Niahe des
Tomilsertobels, worauf die Verpflichtung lastete, die Briicke da-
selbst unter der Miilin zu machen und zu erhalten. Sollte infolge
Hochwassers die Erstellung einer neuen notig sein, so haben sie
das Recht, das Konstruktionsholz im sogenannten ,,Banholz‘’ zu
hauen. 1578, im April, verkaufte Vintzentz von Mond, in Juvalt
seBhaft, dem Lienhart Flary, se3haft in der Mihle, ein Stiick
Bom- und Wingarten in der Miihle fiir frei, ledig und los, vor-
behalten den Zehnten an die Pfarrei zu Tomils. ,,Die Bruck zu
erhalten, habe ich Verkidufer nicht angegeben, sondern an mich
behalten.*’

Am 8. August ist von den gestrengen, Edlen, Vesten Recht-
sprechern H. Landvogt HanB fictor Trauerf, H. Landvogt IFort.
v. Juvalta, H. Haubtmann Dietrich Jecklin von hochen Realta,
H. statthalter stephan Ludwisch von Castelmur und Flury Buol
in einem Rechtsstreit zwischen dem Hof Juvalta und der ,,Nach
Purschaft TamilB‘ wegen Grenzen, Nutzungen usw. die Unter-
haltspflicht der gleichen Briicke den Hofleuten von Juvalta iiber-
bunden worden,

Bei der Trennung des Gerichtes Tomils in die Halbgerichte
Ortenstein im Boden und im Berg vom Jahre 1799 wurde der
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Unterhalt der damals ,, Rotenbrunner Weg** genannten Landstralle
beiden Halbgerichten gemeinsam auferlegt. s ist nun begreiflich,
dal den weit abgelegenen Einwohnern von Trans und Scheid diese
Aufgabe verhalB3t war, und dal} sie nur das Allernotwendigste und
manchmal nicht einmal dieses zu leisten gewillt waren. Im Jahre
1827 stellte dann das Gericht zu Furstenau erneut fest, dal der
Unterhalt und die Fahrbarmachung der Stralle bis zur Grenze
des Gerichtes Ortenstein wie bis dahin vom Berg und vom Boden
je zur Halfte zu tragen sei, und verurteilte den Berg zur Bezahlung
von 62 Gulden als sein Treffnis an Kosten von Sprengungen
am ,,Stein‘‘, welche nach dem Hochwasser vom Jahre 1823 not-
wendig geworden waren. Das Oberappellationsgericht des Kan-
tons Graubilinden, an das die Berger appellierten, bestatigte das
erstinstanzliche Urtelil.

Da aber der Gemeinde Ortenstein im Boden die fortdauernden
Unterhaltsarbeiten dieses Weges, wovon der grofite und am schwie-
rigsten zu unterhaltende Teil auf dem Emser Grund und Boden
lag, ohne den Beistand dieser Gemeinde schwer wurde, ging man
dieselbe um Hilfe an. Auch der Berg wurde zu vermehrten Lei-
stungen ersucht. Die Gemeinde Ems wollte aber keinen Beistand
leisten, und auch Ermahnungen des Kantons fruchteten nichts.
Auch Ortenstein im Berg setzte seine Resistenz fort. So mul} es
also zu dieser Zeit mit der Befahrbarkeit der Landstralle durch
den Briiel bose gestanden haben.

Unterdessen war aber auf der linken Talseite von Chur nach
Spliigen die groBe Kommerzialstra3e gebaut worden (1818—1823).
Es erwachte auch im Domleschg das Streben nach einer besseren
Fahrstrale nach Chur. Da anerbot sich Graf Anton Victor von
Travers auf Schlof Ortenstein, der spatere Bundsstatthalter, einen
Anschlul3 der Talschaft an die neue StraBe durch den Bau einer
Briicke iiber den Rhein bei Rotenbrunnen herzustellen. Am 28. Mai
1828 kam der Vertrag zustande. Der Graf verpflichtete sich zum
Bau derselben und das ganze Hochgericht Domleschg zollfrei zu
halten, jedoch behilt sich das Gericht Ortenstein im Boden vor,
diejenigen mit einer Beschwerde zu belasten, die nicht Gerichts-
burger sind, sowie gleichfalls auch diejenigen, ,,so sich spiterhin
in diesem Gericht niederlassen mochten®. Wogegen das Gericht
im Boden jahrlich 160 Gulden bezahlt, die sich auf 150 Gulden
reduzieren sollen, falls auch die Dorfer der ehemaligen Herrschaft
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Rhiziins zu einem Beitrag bereit wiren. Die Gemeinden verpflich-
ten sich, die Verbindung der alten StraBe mit der neuen auf cigene
Kosten zu erstellen. Der Erbauer ist berechtigt, den Unterhalt
aufzugeben, falls derselbe auf zu groBe, nicht vorhergesehene
Schwierigkeiten stolben sollte. Zeichner des Vertrages sind: A. V.
von Travers, Balthasar Anthony Tschupp im Namen Paspels’, Con-
rad Christoffel, Luzi Raguth, Joseph Simonessa, Joh. Bartholome
de Casper, Joh. Peter Raguth, Joh. Georg Raguth, Julius Prosper
Caviezel, Amtslandammann, Joh. Zar als Deputierter von Tomils,
Christian Victor Caviezel, Lorenz Caviezel, Jakob Anton Caviezel,
Martin Castelmur, Mang Nauli und Hans Heiri Castelmur.

Es gelang dann, nachtraglich auch die genannten Interessenten
zur Mithilfe zu gewinnen. Die Gemeinden Rhaziins, Bonaduz und
Ems, froh, der schwierigen Unterhaltung des alten Wegen im
Briiel enthoben zu werden, beteiligten sich in der Art, daf3 sie an
die in Holz gedachte Brucke die larchenen Tramen zu liefern be-
reit waren, was ihnen mit einem Kapital von 525 Gulden ange-
rechnet wurde. Thren Leuten wurde als Anerkennung dieser Lei-
stung ebenfalls Zollfreiheit zugesichert.

Das Gericht Ortenstein im Berg kaufte sich mit einem Bei-
trag von 1250 Gulden zugunsten des Briickenbaues von samtlichen
friiheren Verpflichtungen des Unterhaltes des alten Weges los.
Nach diesen Zuschiissen verblieb dem Gericht im Boden nur noch
die Verpflichtung eines jahrlichen Zinses von 71 Gulden 15 Kreu-
zern an die grafliche Familie.

Als Entschadigung fiir Bau und Unterhalt der Briicke ge-
wihrte, wie das damals iiblich war, der Kleine Rat des Kantons
Graubliinden dem Briickenbauer das Recht zur Erhebung eines
Zolles. Dieser Tarif ist noch erhalten und lautet folgendermalien:

Tarijf des Briickengeldes fiir die Rheinbriicke zu Rotenbrunnen.

Von Fubgingern . 1 Blgr.*

Von Zugvieh vor Fuhr“erken alier Art und unbeladcnen
Wagen, das Stiick . :

Von angespanntem Vieh vor leeren W'agcn .

Von Reit- und anderen Pferden .

Von jedem Stiick Hornvieh

=N w o

* Nach W.von Juvalt war 1 Bluzger der siebzigste Teil eines Guldens
(zirka 21 Rappen heutiger Wihrung).
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Von jedem Stiick Schmalvieh, Kalbern, Schaafen, Schweinen,
Ziegen . . . .
Fiir 100 Stiick Schmalvieh . . i . X
Was uber 100 Stiick Stiick ungerad ist, fiir 2 Stiick
Von beladenen oder unbeladenen FloBen, die unter der Briicke
durchgehen, wird nichts gefordert.
Von Entrichtung dieses Briickengeldes sind befreit:
a) Eldgenossische Gesandtschaften,
b) Eidgenossische Militarfuhrwerke und zum Militir gehorende Plerde,
¢) Gespann und Pferde fur Hilfe in Feuersnoth und Wassergefahr,
d) Polizel-, Armen-Leichentransporte.

Blgr.

0O
s g

IR

Ferner sind diejenigen. welche bei der Einzugsstation die betreifende
Gebiihr erlegt haben und vor Verflull von 24 Stunden entweder leer oder
mit der gleichen Ladung oder mit dem gleichen Aufsitzfuhrwerk zuriick-
kechren, der Bezahlung zum zweiten Mal enthoben.

Chur, 1. Februar 1844.

Der Kleine Rat verordnet den offentlichen Anschlag und die ge-
naue Nachachtung vorstechenden Tariffs.

Mit der neuen Bundesverfassung von 1848, resp. dem zwischen
der Eidgenossenschaft und dem Kanton Graubiinden 1849 abge-
schlossenen Zollablosungsvertrag fielen samtliche Weg- und
Briickengelder dahin. Graf Josef von Travers, der Sohn des
Briickenbauers, erhielt 1850 vom Kanton jahrlich 218 Gulden als
Entschidigung fiir die dahingefallenen Einnahmen. Diese Summe
wurde auch vom Nachfolger, W. von Juvalt, bis 1875 bezogen.
Da beschlof der GroBe Rat, gestiitzt auf die Bundesverfassung
von 1874, die Zollentschadigungen nicht mehr auszurichten. Nun
fihlte sich natiirlich Wolfgang von Juvalt auch des Unterhaltes
der Rheinbriicke enthoben, wie auch der Riickgabepflicht der vom
Gericht Ortenstein laut Konvention vom 30. Mal 1828 geleisteten
Zuschtsse,

Nachdem die alte Briicke durch die Hochwasser der Jahre
1888, 1880 und 1890 stark mitgenommen war, erfolgte 1892 der
Bau der jetzigen eisernen in einer Sprengung. Der Kostenan-
schlag belief sich auf 31 ooo Franken, wozu noch 2000 Franken fiir
die Erstellung der Widerlager, Aufdimmung und seitliche Ab-
fahrten hinzukamen. Am 30. Mai 1890 war die neue Domleschger-
strale vom GroBen Rate admittiert worden. Die zu erstellende
Briicke wurde nunmehr als Bestandteil derselben anerkannt und
vom Kanton subventioniert. Letzterer beteiligte sich in der Art,
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dal er einen Beitrag von 50 Prozent der Mehrkosten einer eiser-
nen Briicke gegeniiber den Kosten einer hélzernen mit Jochen
leistete.

Nach dem neuen Gesetz iibernahm die Gemeinde Rotenbrunnen
als Territorialgemeinde Bau und Unterhalt sowie die Erstellung
der rechtsseitigen Zufahrt. Die Erben des verstorbenen W. von
Juvalt bezahlten an letztere die Summe von 4oco I'r. und erwirk-
ten damit die Ablosung ihrer simtlichen Verpflichtungen aus dem
Briickenbauvertrag von 1828.

In den Jahren 1892—1896 wurde dann die neue Domleschger-
stralbe erstellt.

19021904 kam endlich auch der Domleschgerberg, die Ge-
meinden Scheid und Feldis zu ihrem sehnlichst erwarteten Stral3-
chen, wiahrend das kleine Trans bis nach dem Weltkrieg warten
muflte, bis auch sein Wunsch in Erfillung ging. Seitdem das
Bilindnervolk dem Automobil Gastrecht gewidhrt hat, herrscht neues
und regeres Leben auf den StraBlen des Tales. Wo friher hie und
da ein menschlicher Lasttriger oder ein Grautier miihselig die
Hohe der Bergdorfer zu gewinnen suchten, da verkehren jetzt
flinke Autos und bringen etwas Leben in die Eintonigkeit der von
groBen Verkehrsadern abgelegenen Dérfchen.

Das romische Pabheiligtum auf dem Julier.

Von Oberingenieur H. Conrad, Chur.

In einer kleinen Arbeit, die den gleichen Titel tragt und die
im Jahrgang 1936 des ,,Biindn. Monatsbl.** erschienen ist, berich-
tet der Verfasser iiber Ausgrabungen auf der Palhthe des Juliers
in den Jahren 1934 und 1935. Diese hatten einwandfrei ergeben,
dall die beiden Juliersaulen auf rémischem Grund und Boden
stehen. Ob das gefundene, zirka 5 m im Geviert messende, Funda-
ment einst einen Altar trug, oder ob auf demselben auf einem
Postament sich eine hochragende Siule erhob, war nicht fest-
zustellen. Dr. Laur-Belart neigte zur Annahme eines Altars, an



	Ein Beitrag zur Geschichte der Entwicklung des Verkehrswesens im äusseren Domleschg

